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RGBl. Nr. 113/1895 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 118/1914 
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§ 386 
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01.07.1914 

Text 

§. 386. 

(1) Über den Antrag ist ohne vorhergehende mündliche Verhandlung durch Beschluss zu 
entscheiden. Vor der Entscheidung ist jedoch, sofern nicht Gefahr am Verzuge ist, der Gegner zu 
vernehmen, falls derselbe bekannt und seine Zustimmung nicht bereits nachgewiesen ist. Der 
antragstellenden Partei kann vor der Entscheidung aufgetragen werden, die Umstände glaubhaft zu 
machen, welche die Sicherung des Beweises nothwendig machen. 

(2) Zur Entscheidung ist bei Gerichtshöfen der Vorsteher des Gerichtshofes oder der Vorsitzende des 
Senates berufen, welchem die Rechtssache zugewiesen ist. Er fällt die Entscheidung als Einzelrichter. 

(3) In dem dem Antrage stattgebenden Beschlusse hat das Gericht die Thatsachen, über welche die 
Beweisaufnahme erfolgen soll, sowie die Beweismittel unter Benennung der zu vernehmenden Zeugen 
und unter Bestellung der Sachverständigen zu bezeichnen. Zugleich sind die zum Vollzuge der 
Beweisaufnahme nöthigen Anordnungen zu treffen. Für den unbekannten Gegner kann das Gericht zur 
Wahrnehmung seiner Rechte bei der Beweisaufnahme einen Curator bestellen. 

(4) Der Beschluss, welcher dem Antrage stattgibt, kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten 
werden. 


